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Vertrag
zwischen der Bundesrepublik Deutschland,

vertreten durch das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
und der Freien und Hansestadt Hamburg

 
zur Umsetzung des Gesetzes 

zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe 
in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 

(KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz – KiQuTG)

Die Bundesrepublik Deutschland,
vertreten durch das

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,

(nachfolgend: der „Bund“ genannt),

und 

die Freie und Hansestadt Hamburg,
vertreten durch die 

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration,

(nachfolgend: das „Land“ genannt),

schließen den nachfolgenden öffentlich-rechtlichen Vertrag.
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Vertrag  
zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der  

Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege

Präambel

Dieser Vertrag dient der Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur 
Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiTa-Qualitäts- und 
-Teilhabeverbesserungsgesetz – KiQuTG) zwischen dem Bund und den Ländern. Der Bund und das 
Land verfolgen das Ziel, die Qualität der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung und 
Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung weiterzuentwickeln. Dies soll zugleich dem 
gesamtstaatlichen Interesse dienen, um bestehende Unterschiede zwischen den Ländern anzugleichen. 
Hierdurch soll ein Beitrag zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse für das Aufwachsen von 
Kindern im Bundesgebiet und zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf geleistet werden. Mit 
dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung, das 
auf einem mehrjährigen gemeinsamen Qualitätsprozess von Bund und Ländern basiert, soll dieses 
Ziel erreicht werden. Hierzu verbessert der Bund die Einnahmesituation der Länder, die bislang 
neben den Kommunen die Hauptlast der Ausgaben für die Kindertagesbetreuung tragen, über eine 
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes befristet bis 2022 zusätzlich um rd. 5,5 Mrd. EUR. Nach 
dem übereinstimmenden Willen von Bund und Land soll diese verbesserte Einnahmesituation für 
die Umsetzung der in dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der 
Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiQuTG) beschriebenen Ziele und 
Handlungsfelder sowie nur für die Durchführung zusätzlicher Maßnahmen für die Bildung, Erziehung 
und Betreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege genutzt werden. Zusätzliche 
Maßnahmen sind solche, die frühestens ab dem 1. Januar 2019 oder bereits früher begonnen wurden, 
aber weiterentwickelt und somit als neue Maßnahme ab dem 1. Januar 2019 umgesetzt werden sollen.
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Vertrag  
zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der  

Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege

§ 1
Ziele und Gegenstand des Vertrages

Dieser Vertrag dient gleichrangig insbesondere

1. der Weiterentwicklung der Qualität und der Verbesserung der Teilhabe in der  
Kindertagesbetreuung im Land;

2. der Sicherstellung des Monitorings nach § 6 Absatz 1 KiQuTG sowie der Evaluation  
nach § 6 Absatz 3 KiQuTG.

§ 2
Handlungs- und Finanzierungskonzept des Landes

(1) Das Land hat entsprechend der Verpflichtung in § 3 KiQuTG anhand einer Analyse der Ausgangslage 
in den ausgewählten Handlungsfeldern gemäß § 2 Satz 1 KiQuTG bzw. ausgewählten Maßnahmen 
nach § 2 Satz 2 KiQuTG sowie entsprechend dem als Anlage 1 beigefügten Muster das im Anhang 
dargestellte Handlungs- und Finanzierungskonzept aufgestellt. Die Analyse der Ausgangslage und 
das Konzept entsprechen den folgenden Vorgaben: 

1.  Für die Analyse der Ausgangslage in den ausgewählten Handlungsfeldern gemäß § 2  
Satz 1 KiQuTG bzw. ausgewählten Maßnahmen nach § 2 Satz 2 KiQuTG gemäß § 3  
Absatz 1 KiQuTG sollen die Kriterien, die als Anlage 2 beigefügt sind, als Orientierungs-
hilfe herangezogen werden. Landesspezifische Anpassungen und Konkretisierungen 
des Kriterienkatalogs sind möglich und auf der Grundlage entsprechender statistischer 
Daten des Landes oder sonstiger geeigneter Daten bzw. Angaben vorzunehmen; sie sind 
Bestandteil der Analyse der Ausgangslage.

2. Das Handlungs- und Finanzierungskonzept konkretisiert, in welcher zeitlichen Folge 
welche Maßnahmen aus den in § 2 Satz 1 KiQuTG genannten Handlungsfeldern umgesetzt 
werden. Sofern keine Maßnahmen in den Handlungsfeldern von vorrangiger Bedeutung 
nach § 2 Satz 3 KiQuTG umgesetzt werden sollen, ist dies besonders im Handlungs- und 
Finanzierungskonzept darzulegen.

3.  Das Handlungs- und Finanzierungskonzept weist die für die Kindertagesbetreuung 
gemäß dem Landeshaushalt des Landes eingesetzten Mittel aus sowie die Mittel, die 
aufgrund der verbesserten Einnahmesituation des Landes für die Umsetzung zusätzlicher 
Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Qualität und Verbesserung der Teilhabe in der 
Kindertagesbetreuung gemäß § 2 KiQuTG eingesetzt werden.
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(2) Das Handlungs- und Finanzierungskonzept in vollständig ausgefüllter Form (s. Anhang) ist 
Bestandteil des Vertrages. Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass die aus dem Handlungs- 
und Finanzierungskonzept resultierenden Verpflichtungen durch das Land nicht erfüllt werden 
müssen, solange die für den jeweiligen Zeitraum maßgebliche Finanzierungsausgleichsregelung 
nicht gemäß Artikel 5 Absatz 3 bzw. Artikel 5 Absatz 4 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der 
Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung in Kraft getreten ist.

(3) Das Land kann eine Anpassung des Handlungs- und Finanzierungskonzeptes, sofern und soweit 
dies erforderlich ist, jeweils bis zum 31. Oktober eines Jahres mit Wirkung für das Folgejahr 
vornehmen. In begründeten Ausnahmefällen kann hiervon im gegenseitigen Einvernehmen der 
Vertragspartner abgewichen werden.

(4)  Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass das Handlungs- und Finanzierungskonzept 
mindestens für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2020 Gültigkeit haben soll. Das Land verpflichtet 
sich darüber hinaus, das Handlungs- und Finanzierungskonzept für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 
bis zum 31. Dezember 2022 nach Maßgabe des Absatzes 3 anzupassen, soweit dies erforderlich ist. 
Verlängert sich dieser Vertrag über den 31. Dezember 2022 hinaus, so gilt Absatz 3 entsprechend mit 
der Maßgabe, dass die Anpassung jeweils vor dem Beginn des Verlängerungszeitraums erfolgen muss.

§ 3
Qualitätsentwicklung

Das Land verpflichtet sich, geeignete Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung zu unterstützen.  
Diese können im Fortschrittsbericht dargelegt werden. 

§ 4
Fortschrittsbericht

Das Land verpflichtet sich, dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend jeweils 
bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres einen Bericht zu übermitteln, in 
dem das Land den Fortschritt der Weiterentwicklung der Qualität der Kindertagesbetreuung, der durch 
die Umsetzung seines Handlungs- und Finanzierungskonzeptes erfolgt ist, darlegt. In dem Bericht sind 
im Bedarfsfall auch Anpassungen i. S. v. § 2 Absatz 3 darzustellen.
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§ 5
Monitoring, Evaluation

(1) Der Bund ist gemäß § 6 KiQuTG verpflichtet, jährlich, erstmals im Jahr 2020 und letztmals im Jahr 
2023, ein länderspezifisches sowie länderübergreifendes qualifiziertes Monitoring durchzuführen 
und jährlich einen Monitoringbericht zu veröffentlichen. Der Bund ist zudem verpflichtet, die 
Wirksamkeit des Gesetzes zu evaluieren und erstmals zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes 
dem Deutschen Bundestag über die Ergebnisse der Evaluation zu berichten.

(2) Das Land verpflichtet sich, an dem länderspezifischen sowie länderübergreifenden qualifizierten 
Monitoring gemäß § 6 Absätze 1 und 2 KiQuTG teilzunehmen und die Daten für die prozess-
orientierte Weiterentwicklung der Qualität der Kindertagesbetreuung zu nutzen. Dazu übermittelt 
es dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die für die bundesweite  
Beobachtung nach § 6 Absatz 2 Satz 2 KiQuTG erforderlichen und rechtlich zulässigen Daten 
jährlich bis zum 15. Juli.

(3) Der Bund und das Land sind sich darüber einig, dass sich die Ausgestaltung des Monitorings an dem 
in Anlage 3 dargestellten „Kurzkonzept zum Monitoring“ orientiert. Wesentliche Änderungen und 
Anpassungen des Kurzkonzeptes zum Monitoring sollen einvernehmlich erfolgen. Der Prozess zur 
Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in 
Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege, insbesondere das Monitoring, wird durch ein aus 
Bund und den Ländern besetztes fachliches Gremium begleitet werden.

§ 6
Geschäftsstelle des Bundes

Der Bund verpflichtet sich, eine Geschäftsstelle beim Bundesministerium für Familie, Senioren,  
Frauen und Jugend einzurichten, die

1. die Länder auf deren Wunsch unterstützt

a) bei der Analyse der Ausgangslage nach § 3 Absatz 1 KiQuTG, insbesondere im Hinblick 
auf möglichst vergleichbare Kriterien und Verfahren,

b) bei der Aufstellung von Handlungskonzepten nach § 3 Absatz 4 KiQuTG, einschließlich 
der hierfür erforderlichen Ermittlungen der Handlungsfelder und Handlungsziele nach 
§ 3 Absatz 2 KiQuTG,
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c) bei der Erstellung der Fortschrittsberichte nach § 4 Satz 2 Nummer 3 KiQuTG, insbe son-
dere als geeignetes Instrument des Monitorings nach § 6 KiQuTG, sowie

d) bei der Durchführung öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen (z. B. konzeptionelle und 
organisatorische Unterstützung bei fachpolitischen Veranstaltungen),

2. den länderübergreifenden Austausch über eine prozessorientierte Weiterentwicklung der Qualität 
der Kindertagesbetreuung koordiniert sowie

3. das Monitoring und die Evaluation nach § 6 KiQuTG begleitet.

§ 7
Bestätigung, Vertragslaufzeit

(1) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bestätigt schriftlich gegenüber 
dem Bundesminister der Finanzen und dem Land, dass mit sämtlichen Bundesländern Verträge, 
die inhaltlich diesem Vertrag entsprechen, wirksam abgeschlossen wurden. Die Bestätigung erfolgt, 
sobald die letzte Vertragsurkunde eines vertragschließenden Landes in wirksam unterzeichneter 
Form dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vorliegt. Maßgeblich für 
das Datum der Bestätigung ist das Ausfertigungsdatum des Bestätigungsschreibens.

(2) Dieser Vertrag ist gültig bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022. Er verlängert sich danach um jeweils 
ein weiteres Kalenderjahr, wenn nicht einer der Vertragsbeteiligten der Verlängerung spätestens 
sechs Monate vor dem jeweiligen Ablauf (also erstmals bis zum 30. Juni 2022) durch schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Vertragspartner widersprochen hat.

 Das Ende des Vertrages lässt die Verpflichtungen des Bundes zur Durchführung des Monitorings 
und der Evaluation sowie die Verpflichtung des Landes zur Mitwirkung an dem Monitoring für das 
auf das Vertragsende folgende Kalenderjahr und in der in § 5 beschriebenen Weise unberührt. Die 
Beendigung dieses Vertrages lässt gleichartige Verträge nach § 4 KiQuTG zwischen dem Bund und 
anderen Bundesländern unberührt.  
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§ 8
Gerichtliche Zuständigkeit

Für Streitigkeiten aufgrund der Verletzung von Bestimmungen des Vertrages ist das 
Bundesverwaltungsgericht gem. § 50 Absatz 1 Nummer 1 VwGO zuständig.

§ 9
Sonstige Vertragsbestimmungen

(1) Soweit nach diesem Vertrag bestimmte Handlungen durch das Land vorzunehmen sind und sofern 
nicht in diesem Vertrag abweichend geregelt, erfolgt dies durch 

 die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration.

 Die Behörde ist auch zur Abgabe und zum Empfang von Willenserklärungen diesen Vertrag 
betreffend befugt und wird die landesinterne Umsetzung sicherstellen. 

(2) Soweit sich das Land verpflichtet, eine oder mehrere gesetzliche Grundlagen zur Umsetzung einer 
oder mehrerer Maßnahmen aus seinem Handlungs- und Finanzierungskonzept zu schaffen, gilt 
diese Verpflichtung als erfüllt, sobald ein entsprechender Gesetzesentwurf der Hamburgischen 
Bürgerschaft zur Entscheidung vorgelegt wird. Sollte das Gesetz jedoch nicht verabschiedet werden, 
müsste das Handlungs- und Finanzierungskonzept entsprechend angepasst werden.

(3) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder künftig 
unwirksam oder undurchführbar werden, so werden die übrigen Regelungen dieses Vertrages 
davon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung verpflichten 
sich die Parteien schon jetzt, eine wirksame Regelung zu vereinbaren, die dem Sinn und Zweck 
der unwirksamen oder undurchführbaren Regelungen rechtlich möglichst nahekommt. 
Entsprechendes gilt für die Ausfüllung von Lücken dieses Vertrages.

(4)  Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages erfolgen einvernehmlich und bedürfen der 
Schriftform.
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(5) Diesem Vertrag sind als Bestandteile beigefügt:

Anlage 1:  Muster für ein Handlungs- und Finanzierungskonzept 
Anlage 2: Orientierungshilfe für Kriterien zur Analyse der Ausgangslage der Länder
Anlage 3: Kurzkonzept zum Monitoring

Anhang:  Ausgefülltes Handlungs- und Finanzierungskonzept der Freien und  
Hansestadt Hamburg.
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I. Darstellung der Situation zur Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung im Land

1. Allgemeine Beschreibung der Situation zur Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung  
im Land.

 (Hier könnte z. B. Bezug genommen werden auf relevante landesrechtliche Regelungen sowie einschlä-
gige Landesförderprogramme im Bereich Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung.) 

2. Ausweis der für die Kindertagesbetreuung gemäß dem Landeshaushalt [Name des Landes]  
eingesetzten Mittel, darunter gesonderte Darstellung der Maßnahmen des Landes für die Weiter-
entwicklung der Qualität sowie Verbesserung der Teilhabe. 

Muster für ein Handlungs-  
und Finanzierungskonzept des Landes

Anlage 1 – zum Vertrag  
zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der  

Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege

1



II. Handlungskonzept 

1. Benennung des/der ausgewählten Handlungsfeldes/r nach § 2 Satz 1 KiQuTG und/oder der aus-
gewählten Maßnahmen nach § 2  Satz 2 KiQuTG. 

 (erfolgt durch Ankreuzen im Formular)

a) Handlungsfelder nach § 2  Satz 1 KiQuTG

   HF 1: Bedarfsgerechtes Angebot

   HF 2: Fachkraft-Kind-Schlüssel

   HF 3: Gewinnung und Sicherung qualifizierter Fachkräfte

   HF 4: Stärkung der Leitung

   HF 5: Verbesserung der räumlichen Gestaltung

   HF 6: Förderung der kindlichen Entwicklung, Gesundheit, Ernährung und Bewegung

   HF 7: Förderung der sprachlichen Bildung

   HF 8: Stärkung der Kindertagespflege

   HF 9: Verbesserung der Steuerung des Systems

   HF 10: Bewältigung inhaltlicher Herausforderungen

b)   Maßnahmen nach § 2 Satz 2 KiQuTG

2. Darlegung, falls keine Maßnahmen in Handlungsfeldern von vorrangiger Bedeutung durchgeführt 
werden sollen. 

 (Hier soll insbesondere auf schon vorhandene oder zukünftig geplante Maßnahmen in diesen Hand-
lungsfeldern hingewiesen werden, die seitens des Landes ohne die verbesserte Einnahmensituation  
bereits eingegangen werden oder geplant sind.)

3. Darstellung der konkreten Maßnahmen in den ausgewählten Handlungsfeldern nach § 2 Satz 1  
KiQuTG und/oder der konkreten Maßnahmen nach § 2 Satz  2 KiQuTG sowie der konkreten Hand-
lungsziele.

a) Benennung der Handlungsziele, die zur Weiterentwicklung der Qualität bzw. Verbesse-
rung der Teilhabe erreicht werden sollen.  

b) Benennung der konkreten Maßnahmen in den ausgewählten Handlungsfeldern nach § 2 
Satz 1 KiQuTG und/oder der konkreten Maßnahmen nach § 2 Satz  2 KiQuTG, mit denen 
diese Handlungsziele erreicht werden sollen. 

 (Erforderlich ist insbesondere die Darstellung, dass es sich um eine neue bzw. weiterent- 
wickelte Maßnahme i. S. d. Gesetzes handelt.)

Anlage 1 – zum Vertrag  
zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der  

Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege

2



c) Benennung der in § 3 Absatz 4 Nummer 1 KiQuTG genannten Fortschritte und Darstel-
lung der zeitlichen Abfolge, in der die Fortschritte erzielt werden sollen.

d) Benennung der Kriterien (vgl. § 3 Absatz 2 Nummer 2 KiQuTG), anhand derer die Weiter-
entwicklung der Qualität und Verbesserung der Teilhabe sowie die in § 3 Absatz 4 Num-
mer 1 KiQuTG genannten Fortschritte fachlich nachvollzogen werden können. 

Anlage 1 – zum Vertrag  
zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der  

Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege

3



III. Analyse der Ausgangslage in den ausgewählten Handlungsfeldern nach § 2 Satz 1 KiQuTG 
und/oder ausgewählten Maßnahmen nach § 2 Satz 2 KiQuTG anhand möglichst vergleichba-
rer Kriterien 

1. Herleitung der Entwicklungsziele anhand fachlicher Kriterien i. S. v. § 3 Absatz 1 KiQuTG (s. auch  
Orientierungshilfe für Kriterien zur Analyse der Ausgangslage der Länder, Anlage 2). 

2. Darstellung der Beteiligung nach Maßgabe des § 3 Absatz 3 KiQuTG.

Anlage 1 – zum Vertrag  
zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der  

Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege
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IV. Finanzierungskonzept

1. Darlegung der Mittel, die bereits für die ausgewählten Handlungsfelder nach § 2 Satz 1 KiQuTG 
und/oder ausgewählten Maßnahmen nach § 2 Satz 2 KiQuTG vom Land eingesetzt wurden. 

2. Darlegung der Mittel, die aufgrund der verbesserten Einnahmesituation des Landes für die Umset-
zung der konkreten Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Qualität in den ausgewählten  Hand-
lungsfeldern nach § 2 Satz 1 KiQuTG und/oder konkreter Maßnahmen nach § 2 Satz 2 KiQuTG ein-
gesetzt werden sollen.

3. Zuordnung der Mittel, aufgeschlüsselt nach:
 — den ausgewählten Handlungsfeldern nach § 2 Satz 1 KiQuTG und den dazu vorgesehe-

nen konkreten Maßnahmen
und/oder
— nach konkreten Maßnahmen gemäß § 2 Satz 2 KiQuTG.

4. Benennung der Kriterien (vgl. § 3 Absatz 2 Nummer  2 KiQuTG), anhand derer die Weiterentwick-
lung der Qualität und Verbesserung der Teilhabe sowie die in § 3 Absatz 4 Nummer 1 KiQuTG ge-
nannten Fortschritte finanziell nachvollzogen werden können.

 (Es soll nachgewiesen werden, dass die Mittel für die konkreten Maßnahmen in den ausgewählten 
Handlungsfeldern nach § 2 Satz 1 KiQuTG und/oder konkreten Maßnahmen nach § 2 Satz  2 KiQuTG 
eingesetzt worden sind.)

Anlage 1 – zum Vertrag  
zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der  

Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege

5



Anlage 2 – zum Vertrag  
zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der  

Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege

1

Allgemeine Hinweise

→ Die nachfolgenden fachlichen Kriterien sind in den für das jeweilige Land relevanten Handlungs-
feldern unter Berücksichtigung landesspezifischer Besonderheiten (s. nachfolgende Hinweise) als 
Orientierungshilfe heranzuziehen, aber jeweils nicht kumulativ. Die Länder sind mithin frei da-
rin, die für sie relevanten Handlungsfelder festzulegen und sich innerhalb dieser Handlungsfelder 
an den für sie passenden Kriterien zu orientieren. 

→ Die erforderlichen Daten gemäß dieser Orientierungshilfe basieren weitestgehend auf der amt-
lichen Statistik. Die Länder sind bei der Analyse ihrer Ausgangslage jedoch ausdrücklich aufgefor-
dert, darüber hinausgehende Daten, Studien, wissenschaftliche Expertisen und Empfehlungen 
hinzuzuziehen. Es besteht daher für jedes Handlungsfeld neben der Benennung von Einzelkrite-
rien die Möglichkeit, zusätzliche Kriterien aufzuführen.

→ Den Ländern wird empfohlen, bei der Analyse und der begründeten Auswahl der Handlungsfelder 
nicht allein die Daten für das Bundesland, sondern wenn möglich auch für das gesamte Bundes-
gebiet zu berücksichtigen.

→ Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, wdie Daten zusätzlich auf kleinräumigerer Ebene (mindes-
tens Kreisebene) zu betrachten. Dies ermöglicht einen vertieften Blick auf regionale Unterschiede, 
die innerhalb eines Landes bestehen.

→ Die Länder sollten auch dazu Stellung nehmen, ob und wie sie innerhalb ihres Landes für gerin-
gere Unterschiede sorgen wollen und wie sie sicherstellen, dass die Ressourcen zielgerichtet/be-
darfsgerecht eingesetzt werden (welche Kitas sollen mit dem Geld unterstützt werden, alle glei-
chermaßen oder je nach Ausgangslage und Bedarfen, die sich z. B. aus der Zusammensetzung der 
Kinder ergeben?). 

Orientierungshilfe für Kriterien  
zur Analyse der Ausgangslage der Länder
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2

→ Alle Analysen auf Ebene der Kinder sind, sofern nicht anders spezifiziert, nach den folgenden  
Altersgruppen differenziert zu betrachten: Kinder unter 3 Jahren (U3) sowie Kinder zwischen  
3 Jahren und dem Schuleintritt (Ü3). Schulkinder in Kindertagesbetreuungsangeboten, sowie reine 
Horte bzw. Gruppen, in denen ausschließlich Schulkinder betreut werden, sollten keine Berück-
sichtigung in der Ausgangsanalyse finden.

→ Daten zum pädagogischen Personal sollten Leitungskräfte stets einschließen. 

→ Grundsätzlich sollten die Daten für die Jahre 2017 und 2014 ausgewiesen werden, sofern nachfol-
gend nicht anders spezifiziert. Sind die Daten für 2017 nicht verfügbar, sollten die Daten für den 
zuletzt verfügbaren Zeitpunkt in die Analyse eingehen.
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Handlungsfeld 1 – Bedarfsgerechtes Angebot

Im Rahmen des Handlungsfeldes „Bedarfsgerechtes Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot“ 
werden Maßnahmen erfasst, die

• die Umsetzung des Förderungsauftrags nach § 22 Absatz 3 SGB VIII sichern, insbesondere durch 
konkretisierende Vorgaben zur Wahrnehmung der Kontrollbefugnisse des öffentlichen Trägers 
der Jugendhilfe, 

• inklusive Betreuungsangebote als Regelangebot vorsehen, 
• die Bedürfnisse und Interessen der Kinder in den Vordergrund stellen, insbesondere auch im 

Hinblick auf den Betreuungsumfang, 
• die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen, 
• die Bedarfsfeststellung und Angebotsplanung auf örtlicher Ebene sicherstellen; u. a. sollten dabei 

neben den Bedürfnissen von Kindern und Eltern auch der Sozialraum, die Bevölke-rungsstruk-
tur, die Erwerbs-, Einkommens-, Bildungs- und Wohnsituation der Bevölkerung, der städtebau-
liche Zustand und die Infrastruktur Berücksichtigung finden, 

• den Sozialraum bei der Bedarfsplanung einbeziehen, etwa um eine möglichst wohnortnahe Kin-
dertagesbetreuung und zugleich aber auch die soziale Heterogenität in den Angeboten sicherzu-
stellen. 
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Anlage 2 – zum Vertrag  
zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der  

Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege

Handlungsfeld 2 – Fachkraft-Kind-Schlüssel

Aus wissenschaftlichen Untersuchungen können folgende Hinweise für Schwellenwerte für alters-
spezifische Fachkraft-Kind-Schlüssel hergeleitet werden, unterhalb derer pädagogische Qualität  
beeinträchtigt werden kann:

• bis zum vollendeten ersten Lebensjahr: 1:2
• unter Dreijährige: 1:3 bis 1:4
• ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt: 1:9.

Diese Schwellenwerte können bei der Ermittlung einer angemessenen Fachkraft-Kind-Relation  
Orientierung bieten.

Die Effekte eines Fachkraft-Kind-Schlüssels stehen in Abhängigkeit zu anderen Rahmenbedingungen 
der Kindertageseinrichtung, die bei der Personalbemessung berücksichtigt werden sollten. Hierzu ge-
hören Parameter wie z. B. die Größe der Einrichtung, ihre Öffnungszeiten, Sozialraum der Einrichtung, 
die mittelbare pädagogische Arbeitszeit der Fachkräfte oder die Unterstützungsbedarfe der Kinder. 

Es werden daher Maßnahmen erfasst, die einen angemessenen Fachkraft-Kind-Schlüssel unter  
Berücksichtigung dieser Aspekte sicherstellen. 
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Handlungsfeld 3 – Gewinnung und Sicherung qualifizierter Fachkräfte

Es werden Maßnahmen erfasst, die
• die Fachkräftegewinnung, Qualifizierung, Weiterqualifizierung und Durchlässigkeit fördern 

sowie
• Arbeitsprozesse und Arbeitszufriedenheit optimieren.
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Handlungsfeld 4 – Stärkung der Leitung

Es werden Maßnahmen erfasst, die
• eine Verständigung über Kernaufgaben von Leitungstätigkeit herbeiführen,
• Qualifikationsanforderungen für Leitungskräfte einheitlich definieren,
• kontinuierliche Fort- und Weiterbildung von Leitungskräften sicherstellen,
• ausreichende Zeitkontingente für Leitungsaufgaben sicherstellen und Parameter hierfür  

benennen.
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Handlungsfeld 5 – Verbesserung der räumlichen Gestaltung

Es werden Maßnahmen erfasst, die 
• eine inklusive Raumgestaltung ermöglichen,
• angemessene pädagogisch nutzbare Innen- und Außenflächen sicherstellen,
• eine kindgerechte, bildungsförderliche Raumgestaltung und Ausstattung ermöglichen,
• eine personalgerechte Raumgestaltung und Ausstattung sicherstellen,
• eine bedarfsgerechte, an den Bedürfnissen der Familie ausgerichtete Kinderbetreuung  

gewährleisten, etwa Schlafräume oder Aufenthaltsräume für die Früh- oder Spätbetreuung.
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Handlungsfeld 6 – Förderung der kindlichen Entwicklung, Gesundheit,  
Ernährung und Bewegung

Es werden Maßnahmen erfasst, die 
• Gesundheitsförderung als Querschnittsthema, unter Berücksichtigung der Regelungen des Ge-

setzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz) und den 
vereinbarten Bundesrahmenempfehlungen und den daran orientierten Landesrahmenverein-
barungen, im pädagogischen Alltag verankern,

• die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern im Bereich Bil-
dung und Gesundheit weiterentwickeln,

• eine qualitativ hochwertige, gesunde und ausgewogene Ernährung sicherstellen, 
• eine ausreichende Bewegungsförderung sicherstellen.
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Handlungsfeld 7 – Förderung der sprachlichen Bildung

Es werden Maßnahmen erfasst, die die alltagsintegrierte sprachliche Bildung stärken.
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Handlungsfeld 8 – Stärkung der Kindertagespflege

Es werden Maßnahmen erfasst, die
• die Qualifizierung in der Kindertagespflege vorantreiben, 
• eine kindgerechte Tagespflegeperson-Kind-Relation sicherstellen,
• verlässliche Vertretungsregelungen sicherstellen, 
• eine Anschlussfähigkeit an soziale und pädagogische Berufe unter Beachtung der Qualifikation 

und Erfahrungen der Kindertagespflegeperson fördern, 
• Tätigkeitsbedingungen der Kindertagespflege verbessern, 
• eine kindgerechte und entwicklungsförderliche Raumqualität in der Kindertagespflege sicher-

stellen,
• eine qualifizierte und personell angemessen ausgestattete Fachberatung in der Kindertages- 

pflege sicherstellen,
• Kooperationen und Vernetzung in der Kindertagespflege ausbauen,
• gleiche Zugangsmöglichkeiten für alle Kinder eröffnen.
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Handlungsfeld 9 – Verbesserung der Steuerung des Systems

Es werden Maßnahmen erfasst, die
• die Qualitätsentwicklung und -sicherung auf den Ebenen der Einrichtungsträger und der Ein-

richtung, etwa auf der Grundlage von Qualitätsvereinbarungen zwischen dem örtlichen Träger, 
der öffentlichen Jugendhilfe und dem Träger der Einrichtung, verankern,

• die Steuerungskompetenz des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe stärken, insbesondere durch 
angemessene Rahmenbedingungen für die Jugendhilfeplanung durch den örtlichen Träger  
sowie die Wahrnehmung der Beratungs- und Aufsichtsfunktion durch den überörtlichen Träger,

• ein systematisches Monitoring auf allen Ebenen (Bund, Land, Kommune, freie Träger) sicher-
stellen.
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Handlungsfeld 10 – Bewältigung inhaltlicher Herausforderungen

Es werden Maßnahmen erfasst, die 
• eine stärkere Beteiligung von Kindern sicherstellen im Sinne des Artikels 12 der UN-Kinder-

rechtskonvention,
• den Schutz von Kindern vor Gewalt durch die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung von 

Schutzkonzepten sicherstellen,
• eine inklusive Pädagogik in der Kindertagesbetreuung verankern,
• zur Integration von Kindern mit besonderen Bedarfen beitragen,
• zur Inklusion von Kindern mit Behinderung beitragen, 
• die Zusammenarbeit mit Eltern und Familien sicherstellen,
• die Potentiale des Sozialraums stärker nutzen,
• die Qualitätsentwicklung und -sicherung auf der Grundlage der jeweiligen pädagogischen  

Konzeption der Kindertageseinrichtung oder der Kindertagespflegeperson gewährleisten,
• Schutz vor Diskriminierung verbessern, also insbesondere die Geltung des Allgemeinen Gleich-

behandlungsgesetzes im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit den Kindern und die Koopera-
tion mit den Eltern sicherstellen,

• geschlechterspezifische Stereotype abbauen.
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Maßnahmen nach § 2 Satz 2 KiQuTG

Maßnahmen nach § 2 Satz 2 KiQuTG geben den Ländern die Möglichkeit, Maßnahmen zur Entlas-
tung der Eltern zu ergreifen, die über die in Artikel 2 dieses Gesetzes vorgesehenen Regelungen hin-
ausgehen.
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1

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) führt gemäß § 6 Absatz 1 
und 2 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tages-
einrichtungen und in der Kindertagespflege (KiQuTG) jährlich, erstmals im Jahr 2020 und letztmals 
im Jahr 2023, ein länderspezifisches sowie länderübergreifendes qualifiziertes Monitoring durch. Die 
Ergebnisse des Monitorings bilden die jeweils aktuelle Situation in den Ländern und dem Bund an-
hand deskriptiver Methoden ab und werden jährlich in einem vom BMFSFJ herausgegebenen Bericht 
veröffentlicht. 

Organisation

Um die Einhaltung wissenschaftlicher Standards im Rahmen des Monitorings zu gewährleisten, greift 
das BMFSFJ bei dessen Durchführung auf die Expertise wissenschaftlicher Institutionen zurück. Diese 
erheben und analysieren empirische Daten und stellen die wissenschaftlichen Befunde dem BMFSFJ 
zur Verfügung.  

Die Geschäftsstelle des Bundes begleitet das Monitoring in koordinierender Funktion. In allen das 
Monitoring betreffenden Angelegenheiten agieren das BMFSFJ und die Geschäftsstelle als Ansprech-
partner der Länder. 

Die Länder begleiten den gesamten Prozess zur Umsetzung des KiQuTG durch ein fachliches Gre-
mium bestehend aus Bund und Ländern. In den regelmäßig stattfindenden Sitzungen des Gremiums 
wird das Monitoring ein wichtiges Thema sein. Es erfolgen insbesondere Beratungen zur konzeptio-
nellen Ausgestaltung und Entwicklung des Monitorings, einschließlich der Auswahl und gegebenen-
falls Veränderung und Anpassung der Berichtsindikatoren, sowie ein fortlaufender Austausch über die 
Ergebnisse des Monitorings im Vorfeld der Veröffentlichung. Das BMFSFJ ist bestrebt, sich hinsichtlich 
der Entscheidungen, die das Monitoring betreffen, mit den Ländern ins Benehmen zu setzen.

Kurzkonzept  
zum Monitoring
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Das Monitoring wird zusätzlich von einem Expertengremium aus Vertreterinnen und Vertretern der 
Wissenschaft und Praxis, der Länder sowie des BMFSFJ und der Geschäftsstelle unterstützt. Allen  
Ländern steht eine Beteiligung am Expertengremium offen. Das BMFSFJ beruft die Mitglieder des Gre-
miums aus Wissenschaft und Praxis. Diesbezüglich können das fachliche Gremium und die am Mo-
nitoring beteiligten wissenschaftlichen Institutionen Vorschläge unterbreiten. Das Expertengremium 
tritt einmal jährlich zusammen, um die Ergebnisse des Monitorings zu beraten, die Vorgehensweise zu 
prüfen und gegebenenfalls Änderungs- oder Anpassungsbedarfe aufzuzeigen. Die wissenschaftliche 
Expertise soll zudem verstärkt in die vorzunehmenden technisch-methodischen Entwicklungsschrit-
te einfließen.

 
Abbildung 1: Gremienstruktur

 

Aufbau und Erstellung des Monitoringberichts

Der Monitoringbericht wird sich aus einer Einleitung und Zusammenfassung, einem länderübergrei-
fenden Teil, einem länderspezifischen Teil einschließlich der Fortschrittsberichte der Länder sowie 
einer Schlussbemerkung und einem Anhang zusammensetzen. 

Der länderübergreifende Teil des Monitoringberichts betrachtet alle zehn Handlungsfelder sowie 
Maßnahmen gemäß § 2 Satz 2 KiQuTG. Auf der Basis empirischer Daten untersucht er bundesweit die 
Aufwachsensbedingungen von Kindern. Eine Einordnung der Länder in Ranglisten („Länderranking“) 
findet nicht statt.

Der länderspezifische Teil des Monitoringberichts konzentriert sich auf den Fortschritt in der Wei-
terentwicklung der Qualität und/oder der Verbesserung der Teilhabe in den einzelnen Ländern. Er 
beschreibt somit die zeitlichen Veränderungen hinsichtlich der vom jeweiligen Land ausgewählten 
Handlungsfelder beziehungsweise der Maßnahmen gemäß § 2 Satz 2 KiQuTG. Er gliedert sich in einen 
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ersten Teil, in dem vertiefende empirische Analysen für jedes Bundesland dargestellt werden, sowie in 
einen weiteren Teil, der die von den Ländern übermittelten Fortschrittsberichte umfasst. Die länder-
spezifischen empirischen Ergebnisse und die Fortschrittsberichte werden im Rahmen der Berichts-
erstellung auf der Grundlage regelmäßig stattfindender Konsultationen/Workshops mit den Ländern 
(Hinzuziehung weiterer Akteure möglich) eingeordnet. 

Die zur Erstellung des Monitoringberichts genutzten Datenquellen umfassen die amtliche Statistik 
(Kinder- und Jugendhilfestatistik und weitere), nichtamtliche Befragungsdaten (z. B. Befragungen 
von pädagogischen Fachkräften, Jugendämtern, Eltern) sowie die Fortschrittsberichte der Länder. Die  
Konsultationen/Workshops mit Vertreterinnen und Vertretern der Länder dienen der Interpretation, 
der das jeweilige Land betreffenden Daten.

Abbildung 2: Bestandteile des Monitorings

 

Das datenbasierte Monitoring wird sich sowohl auf bereits etablierte Indikatoren als auch auf wei-
ter- beziehungsweise neu zu entwickelnde Indikatoren stützen. Die Auswahl der Berichtsindikatoren 
sowie die Erstellung und gegebenenfalls Anpassung der Erhebungsinstrumente werden als Entwick-
lungsprozess verstanden, in den das fachliche Gremium regelmäßig einbezogen wird. Darüber hinaus 
wird der Prozess durch das Expertengremium unterstützt. 
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Anhang zum Vertrag  
zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der  

Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege

Handlungs- und Finanzierungskonzept  
des Landes Hamburg

I. Darstellung der Situation zur Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung im Land 
Hamburg

1. Allgemeine Beschreibung der Situation zur Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung  
im Land.

Die Rahmenbedingungen der Kindertagesbetreuung bzw. für die Ausgestaltung des Hamburger 
Kita-Gutscheinsystems sind im Hamburger Kinderbetreuungsgesetz (KibeG) normiert. Der 
Landesrahmenvertrag Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen (LRV) legt die Grundlage für 
eine qualitativ hochwertige Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen. In ihm sind die 
Bildungsziele, der inhaltliche Rahmen für die fachliche Arbeit und deren Qualitätsentwicklung, 
die personelle und sachliche Ausstattung der Kitas sowie Anforderungen an die Qualifikation des 
einzusetzenden Personals, an Fortbildung und Fachberatung zwischen den Leistungsanbietern und 
der für die Kindertagesbetreuung zuständigen Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 
(BASFI) vereinbart. Der LRV definiert damit einheitliche Standards in den Hamburger Kitas sowie 
grundsätzlich gleiche Entgelte für gleiche Leistungen. Für alle Hamburger Kitas sind die in der Kita-
Vertragskommission gemäß § 26 LRV gefassten Beschlüsse verbindlich.

(Der LRV und Beschlüsse der Kita-Vertragskommission sind unter www.hamburg.de/fachinformationen 
 veröffentlicht.)

Hamburg hat in den letzten Jahren erhebliche Anstrengungen zur Verbesserung der Qualität und 
Teilhabe in der Kindertagesbetreuung unternommen:

2012:  Vorziehen des allgemeinen Rechtsanspruchs auf fünfstündige Betreuung für alle Kinder 
ab zwei Jahren (Viertes Gesetz zur Änderung des Hamburger Kinderbetreuungsgesetzes 
vom 28.06.2011, HmbGVBl. Nummer 23, 8. Juli 2011, S. 271).
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2012:  Einführung eines Rechtsanspruchs auf ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen für 
alle Schülerinnen und Schüler von der Vorschulklasse bis zur Vollendung des 14. Lebens-
jahres bei Überführung der Hortangebote von den Kitas in den Schulbereich (Gesetz zur  
Weiter  entwicklung ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote an Schulen vom 
19.06.2012, HmbGVBl. Nummer 28, 3. Juli 2012, S. 263).

Seit 2013:  Über das Landesprogramm „Kita-Plus“ erhalten Kitas, die überdurchschnittlich viele 
Kinder mit nichtdeutscher Familiensprache oder aus sozial benachteiligten Familien be-
treuen, zusätzliche Mittel für mehr pädagogisches Personal im Umfang von rund zwölf 
Prozent. Davon profitieren 2019 rund 330 der etwa 1.100 Hamburger Kitas. Außerdem 
erhalten rund 100 Kitas mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil von Kindern mit 
nichtdeutscher Familiensprache zusätzliche Mittel für die Intensivierung der sprachli chen 
Bildung. Für beide Maßnahmen wendet Hamburg 2019 insgesamt rund 19 Mio. Euro auf 
(Rechtsgrundlage: § 8 Absatz 5 LRV).

2013:  Umsetzung des bundesgesetzlichen Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung für alle  Kinder 
ab dem vollendeten ersten Lebensjahr (Gesetz zur Einführung des Rechtsanspruchs auf 
Kinder tagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr vom 19. Juni 2013,  
HmbGVBl. Nummer 26, 2. Juli 2013, S. 300).

2014:  Erhöhung der Tagespflegegelder und der Qualifikationsanforderungen an Kinder tages- 
 pflegepersonen zur Steigerung der Attraktivität der öffentlich geförderten Kindertages -
pflege (Verordnung über die Eignung von Tagespflegepersonen und Tagespflegegeld, 
„Kinder tages pflegeverordnung – KTagPflVO“ vom 18.03.2014, zuletzt geändert am 
31.07.2019, siehe unter www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.
psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-TPflVHA2014rahmen).

2014:  Das fünfstündige Grundangebot in Kitas und Kindertagespflege ist seit 1. August 2014 für 
alle Kinder kostenfrei – inklusive eines kostenfreien Mittagessens (Gesetz zur Schaffung 
eines täglich fünfstündigen beitragsfreien Betreuungsangebotes für Kinder von der Ge-
burt bis zur Einschulung vom 6. Juni 2014, HmbGVBl. Nummer 31, 13. Juni 2014, S. 207).

Die Angebote der Kindertagesbetreuung wurden in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut und 
die Versorgungsquoten gesteigert. Die beiden nachfolgenden Grafiken zeigen die Entwicklung im 
Krippen- und Elementarbereich seit 2011.
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Betreute Kinder und Versorgungsquoten im Krippenbereich
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Im Zeitraum von Ende 2011 bis Ende 2018 wurden ca. 220 Kitas neu eröffnet. Ende 2018 nahmen 1.105 
Kitas am Hamburger Kita-Gutscheinsystem teil.

In den letzten Jahren stand neben dem quantitativen Ausbau der Betreuungsangebote die Verbesserung 
des Fachkraftschlüssels1 im Vordergrund der Aktivitäten des öffentlichen Jugendhilfeträgers.

Eingeleitet wurde dieser Prozess Ende 2014 mit der zwischen den Kita-Verbänden und der BASFI   
abgeschlossenen Eckpunktevereinbarung zur Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation im  Krippen- 
 und Elementarbereich. Anfang 2015 betrug der durchschnittliche Fachkraftschlüssel für die Krip-
penleistungsarten 1:6,3. Für Kinder im Alter von bis zu 24 Monaten wurde zum 1. April 2015 der 
Fachkraftschlüssel um zehn Prozent verbessert. Gemäß dem zwischen der SPD und Bündnis 90/  
Die Grünen 2015 abgeschlossenen Koalitionsvertrag über die Zusammenarbeit in der 21. Legislatur-
periode der Hamburgischen Bürgerschaft wurde der Fachkraftschlüssel zum 1. August 2016 auch für 
Kinder im Alter von 25 bis einschließlich 36 Monaten um zehn Prozent verbessert. Ein weiterer Schritt 
zur Verbesserung des Fachkraftschlüssels im Krippenbereich erfolgte zum 1. Januar 2018. Durch diese 
Schritte konnte der durchschnittliche Fachkraftschlüssel für den Krippenbereich auf 1:5,1 verbessert 
werden.

Durch die Einfügung des neuen § 16a in das KibeG (Gesetz zur Verbesserung der Betreuungsqualität 
in Hamburger Kindertagesstätten vom 04.10.2018, HmbGVBl. Nummer 39, 12. Oktober 2018, S. 335) 
wurde im Herbst 2018 die Verbesserung des Krippen-Fachkraftschlüssels auf 1:4 bis zum 1. Januar 
2021 im Herbst 2018 gesetzlich festgelegt. Darüber hinaus hat die Freie und Hansestadt Hamburg die 
gesetzliche Verpflichtung, den Fachkraftschlüssel für alle Elementarleistungsarten bis zum 1. Januar 
2024 auf 1:10 zu verbessern. 

Im Oktober 2018 haben sich Kita-Anbieter und BASFI darauf verständigt, die gesetzlich festgelegten 
Verbesserungen für den Krippenbereich in drei gleichen Schritten umzusetzen (Beschluss der Kita-
Vertragskommission vom 17. Oktober 2018).

Die gesetzlich beschlossenen Verbesserungen bedeuten für den Bereich der Kindertagesbetreuung in 
Hamburg einen weiteren strukturellen Aufwuchs von rund 2.750 pädagogischen Fachkräften bis 2024. 
Zur Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an pädagogischen Fachkräften hat Hamburg in den 
vergangenen Jahren verschiedene Maßnahmen ergriffen, zum Beispiel:

• Weiterer Ausbau der Ausbildungskapazitäten an den Fach- bzw. Berufsfachschulen.
• Ausweitung der berufsbegleitenden Weiterbildungsmaßnahmen. Ausrichtung der Ausbildungs-

strukturen an die spezifischen Bedarfe der Schülerinnen und Schüler.
• Abiturientinnen und Abiturienten können bereits mit einem viermonatigen Praktikum die  

Erzieherausbildung beginnen.

¹  Der Fachkraftschlüssel beschreibt die finanzierte Personalausstattung. Zwischen dem vom Statistischen Bundesamt berech-
neten Personalschlüssel und dem Fachkraftschlüssel laut dem LRV gibt es aufgrund abweichender inhaltlicher Abgrenzungen 
rechnerische Unterschiede (siehe hierzu auch unter II 3. d).
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• Schülerinnen und Schüler mit dem erweiterten ersten Schulabschluss nach zehn Schuljahren 
können eine um sechs Monate verlängerte Ausbildung zur Sozialpädagogischen Assistentin oder 
zum Sozialpädagogischen Assistenten (SPA) beginnen.

• Die lange Ausbildungszeit wurde moderat verkürzt. Alle SPA-Absolventinnen und -Absolventen 
können ohne Notenschwelle in die verkürzte zweijährige Erzieherinnen- bzw. Erzieherausbil-
dung wechseln.

• Alle Ausbildungsformate wurden so umstrukturiert, dass sie nach dem „Gesetz zur Förderung 
der beruflichen Aufstiegsfortbildung“ förderfähig sind.

(Verordnung zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses im sozialpädagogischen Berufsfeld,  
HmbGVBl. Nummer 2 vom 21.12.2017, 9. Januar 2018, S. 7)

• Personen mit anderen Ausbildungsabschlüssen wird ein erleichterter Zugang zur Tätigkeit in 
einer Kita eröffnet (Konkretisierung im LRV, Anhang III).

Die genannten Maßnahmen haben wesentlich dazu beigetragen, dass die verbesserten Personal-
standards und der weitere Ausbau der Betreuungsangebote in Hamburg bislang erfolgreich umgesetzt 
werden konnten.

2. Ausweis der für die Kindertagesbetreuung gemäß dem Landeshaushalt des Landes Hamburg  
eingesetzten Mittel, darunter gesonderte Darstellung der Maßnahmen des Landes für die  
Weiterentwicklung der Qualität sowie zur Verbesserung der Teilhabe.

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Aufwendungen der Freien und Hansestadt Hamburg 
für Kitas und Kindertagespflege von 2011 bis 2018 sowie über die jährlichen Mehraufwendungen für 
Maßnahmen des Landes für die Weiterentwicklung der Qualität sowie zur Verbesserung der Teilhabe 
(Angaben in Mio. Euro, ohne Hort).
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Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Aufwendungen der Freien und Hansestadt 

Hamburg für Kitas und Kindertagespflege von 2011 bis 2018 sowie über die jährlichen Mehr-
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  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Aufwendungen der Freien und  
Hansestadt Hamburg für Kitas und 
Kindertagespflege 

410,2 463,7 514,7 598,2 719,0 764,2 823,3 914,6 

Zusätzliche Aufwendungen für die 
Weiterentwicklung der Qualität  
sowie zur Verbesserung der Teilhabe  

19,8 53,5 51,0 83,5 120,8 45,2 59,1 91,3 

Quellen: Auswertung der Kita-Abrechnungsdatenbank (2011–2012), Haushaltspläne der Freien und Hansestadt 
Hamburg (2013–2017), Haushaltsinformationssystem. 
 

In der Tabelle bilden sich die Mehraufwendungen aufgrund der Umsetzung der unter I.1. 

genannten Maßnahmen sowie der kontinuierliche Ausbau der Kindertagesbetreuung ab. 

  

Quellen: Auswertung der Kita-Abrechnungsdatenbank (2011–2012), Haushaltspläne der Freien und Hansestadt  
Hamburg (2013–2017), Haushaltsinformationssystem.

In der Tabelle bilden sich die Mehraufwendungen aufgrund der Umsetzung der unter I.1. genannten 
Maßnahmen sowie der kontinuierliche Ausbau der Kindertagesbetreuung ab.
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II. Handlungskonzept 

1. Benennung des/der ausgewählten Handlungsfeldes/r nach § 2 Satz 1 KiQuTG und/oder der  
ausgewählten Maßnahmen nach § 2 Satz 2 KiQuTG.

a) Handlungsfelder nach § 2  Satz 1 KiQuTG

   HF 1: Bedarfsgerechtes Angebot

   HF 2: Fachkraft-Kind-Schlüssel

   HF 3: Gewinnung und Sicherung qualifizierter Fachkräfte

   HF 4: Stärkung der Leitung

   HF 5: Verbesserung der räumlichen Gestaltung

   HF 6: Förderung der kindlichen Entwicklung, Gesundheit, Ernährung und Bewegung

   HF 7: Förderung der sprachlichen Bildung

   HF 8: Stärkung der Kindertagespflege

   HF 9: Verbesserung der Steuerung des Systems

   HF 10: Bewältigung inhaltlicher Herausforderungen

b)    Maßnahmen nach § 2 Satz 2 KiQuTG

2. Darlegung, falls keine Maßnahmen in Handlungsfeldern von vorrangiger Bedeutung durchgeführt 
werden sollen.

Entfällt.

3. Darstellung der konkreten Maßnahmen in den ausgewählten Handlungsfeldern nach § 2 Satz 1 
KiQuTG und/oder der konkreten Maßnahmen nach § 2 Satz 2 KiQuTG sowie der konkreten Hand-
lungsziele.

a) Benennung der Handlungsziele, die zur Weiterentwicklung der Qualität bzw. zur  
Verbesserung der Teilhabe erreicht werden sollen. 

Handlungsfeld 2 – Fachkraft-Kind-Schlüssel
Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation durch Anhebung des Fachkraftschlüssels auf 1:4 
im Krippenbereich

Durch eine Verbesserung des Fachkraftschlüssels im Krippenbereich soll einerseits die  
Fachkraft-Kind-Relation im Krippenbereich, d. h. die tatsächliche Relation zwischen pädagogischen 

X
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Fachkräften und Kindern in der pädagogischen Arbeit verbessert werden. Andererseits sollen die 
Spielräume des pädagogischen Personals für die mittelbare pädagogische Arbeit erweitert werden. Die 
Qualität der pädagogischen Arbeit im Krippenbereich soll dadurch insgesamt gesteigert werden.

b) Benennung der konkreten Maßnahmen in den ausgewählten Handlungsfeldern nach  
§ 2 Satz 1 KiQuTG und/oder der konkreten Maßnahmen nach § 2 Satz 2 KiQuTG, mit 
denen diese Handlungsziele erreicht werden sollen. 

Handlungsfeld 2 – Fachkraft-Kind-Schlüssel
Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation durch Anhebung des Fachkraftschlüssels auf 1:4 
im Krippenbereich

Mit dem „Gesetz zur Verbesserung der Betreuungsqualität in Hamburger Kindertagesstätten“ vom  
4. Oktober 2018 (HmbGVBl. Nummer 39, 12. Oktober 2018, S. 335) hat die Freie und Hansestadt 
Hamburg die gesetzliche Verpflichtung, die Ausstattung der Tageseinrichtungen mit pädagogischem 
Personal für die Betreuung von Kindern bis zum vollendeten 3. Lebensjahr bis zum 1. Januar 2021 auf 
einen Fachkraftschlüssel von 1:4 (eine finanzierte Fachkraft auf vier betreute Kinder) zu erhöhen sowie 
die Ausstattung der Tageseinrichtungen mit pädagogischem Personal für die Betreuung von Kindern  
vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt bis zum 1. Januar 2024 auf einen Fachkraft schlüssel 
von 1:10 (eine finanzierte Fachkraft auf zehn betreute Kinder) zu erhöhen. Der von der Hamburger 
Bürgerschaft in diesem Kontext beschlossene Antrag zur Änderung des KibeG sieht vor, dass die auf 
Hamburg entfallenden Mittel gemäß Koalitionsvertrag im Bund (19. Wahlperiode) für die Realisierung 
der gesetzlich beschlossenen Qualitätsverbesserungen verwendet werden (siehe Drs. 21/14241 
unter www.buergerschaft-hh.de/parldok). Die Hamburg in den Jahren 2019 bis 2022 zusätzlich zur 
Verfügung stehenden Mittel werden ausschließlich zur anteiligen Finanzierung der Verbesserung 
des Fachkraftschlüssels im Krippenbereich eingesetzt. Die Finanzierung der Verbesserung des 
Fachkraftschlüssels im Elementarbereich erfolgt durch Landesmittel.

Die Umsetzung der Verbesserung des Krippen-Fachkraftschlüssels von durchschnittlich 1:5,1 (2018) 
auf 1:4 bis zum 1. Januar 2021 wird gemäß Beschluss der Kita-Vertragskommission vom 17. Oktober 
2018 in drei gleichen Schritten jeweils zum 1. Januar der Jahre 2019 bis 2021 umgesetzt (s. unter II 3. c).
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c) Benennung der in § 3 Absatz 4 Nummer 1 KiQuTG genannten Fortschritte und  Darstel-
lung der zeitlichen Abfolge, in der die Fortschritte erzielt werden sollen.

Handlungsfeld 2 – Fachkraft-Kind-Schlüssel
Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation durch Anhebung des Fachkraftschlüssels auf 1:4 
im Krippenbereich

Mit dem „Gesetz zur Verbesserung der Betreuungsqualität in Hamburger Kindertagesstätten“ vom  
4. Oktober 2018 (siehe unter II 3. b) hat die Freie und Hansestadt Hamburg die gesetzliche Verpflichtung, 
die Ausstattung der Tageseinrichtungen mit pädagogischem Personal für die Betreuung von Kindern 
im Krippenbereich bis zum 1. Januar 2021 auf einen Fachkraftschlüssel von 1:4 zu erhöhen.

Die Umsetzung der Verbesserung des Fachkraftschlüssels im Krippenbereich erfolgt gemäß Beschluss 
der Kita-Vertragskommission vom 17. Oktober 2018 in drei gleichen Schritten jeweils zum 1. Januar 
2019, zum 1. Januar 2020 und zum 1. Januar 2021.

Die Fortschritte in den einzelnen Jahren bei der Verbesserung des Fachkraftschlüssels für den 
Krippenbereich können anhand der Erziehungswochenstunden, die dem Träger für ein betreutes 
Krippenkind refinanziert werden, und dem daraus abgeleiteten rechnerischen Fachkraftschlüssel 
nachvollzogen werden. Entsprechend erhöhen sich die an die Kita-Träger auszuzahlenden 
Leistungsentgelte für erbrachte Betreuungsleistungen jeweils zum Jahresanfang.

2018 stellten sich die refinanzierten Erziehungswochenstunden pro Kind gemäß LRV in den Krippen-Leistungsarten wie folgt dar:
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2018 stellten sich die refinanzierten Erziehungswochenstunden pro Kind gemäß LRV 
in den Krippen-Leistungsarten wie folgt dar: 

Leistungsart 
Erziehungswochenstunden Fachkraftschlüssel 

Erstkraft Zweitkraft   

 Krippe 12 Stunden 7,4700 3,5967 5,42 

 Krippe 10 Stunden  5,6253 3,5966 5,42 

 Krippe 8 Stunden  4,3825 3,4883 5,08 

 Krippe 6 Stunden  3,5522 2,4890 4,97 

 Krippe 5 Stunden  3,0043 2,1051 4,89 

 Krippe 4 Stunden  2,4550 1,7201 4,79 

 

Gemäß Beschluss der Kita-Vertragskommission vom 17. Oktober 2018 wurden auf Grundla-

ge des neuen § 16a KibeG für die Jahre 2019, 2020 und die Jahre ab 2021 verbesserte Per-

sonalstandards vereinbart, die sich für die einzelnen Jahre wie folgt darstellen: 

Gemäß Beschluss der Kita-Vertragskommission vom 17. Oktober 2018 wurden auf Grundlage des  
neuen § 16a KibeG für die Jahre 2019, 2020 und die Jahre ab 2021 verbesserte Personalstandards  
vereinbart, die sich für die einzelnen Jahre wie folgt darstellen:
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Erziehungswochenstunden pro Kind ab 1. Januar 2019 (bereits umgesetzt)
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Erziehungswochenstunden pro Kind ab 1. Januar 2019 (bereits umgesetzt) 

Leistungsart 
Erziehungswochenstunden Fachkraftschlüssel 

Erstkraft Zweitkraft   

 Krippe 12 Stunden 8,3564 4,0235 4,85 

 Krippe 10 Stunden  6,2930 4,0235 4,85 

 Krippe 8 Stunden  4,7766 3,8020 4,66 

 Krippe 6 Stunden  3,8381 2,6894 4,60 

 Krippe 5 Stunden  3,2273 2,2614 4,55 

 Krippe 4 Stunden  2,6165 1,8333 4,49 

 

Erziehungswochenstunden pro Kind ab 1. Januar 2020 

Leistungsart 
Erziehungswochenstunden Fachkraftschlüssel 

Erstkraft Zweitkraft   

 Krippe 12 Stunden 9,2407 4,4493 4,38 

 Krippe 10 Stunden  6,9590 4,4493 4,38 

 Krippe 8 Stunden  5,1723 4,1170 4,31 

 Krippe 6 Stunden  4,1240 2,8897 4,28 

 Krippe 5 Stunden  3,4512 2,4182 4,26 

 Krippe 4 Stunden  2,7783 1,9466 4,23 

 

Erziehungswochenstunden pro Kind ab 1. Januar 2021 

Leistungsart 
Erziehungswochenstunden Fachkraftschlüssel 

Erstkraft Zweitkraft   

 Krippe 12 Stunden 10,1250 4,8750 4 

 Krippe 10 Stunden  7,6250 4,8750 4 

 Krippe 8 Stunden  5,5680 4,4320 4 

 Krippe 6 Stunden  4,4099 3,0901 4 

 Krippe 5 Stunden  3,6750 2,5750 4 

 Krippe 4 Stunden  2,9400 2,0600 4 

 

 

Erziehungswochenstunden pro Kind ab 1. Januar 2020
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Erziehungswochenstunden Fachkraftschlüssel 

Erstkraft Zweitkraft   
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 Krippe 10 Stunden  7,6250 4,8750 4 
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 Krippe 6 Stunden  4,4099 3,0901 4 

 Krippe 5 Stunden  3,6750 2,5750 4 

 Krippe 4 Stunden  2,9400 2,0600 4 
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d) Benennung der Kriterien (vgl. § 3 Absatz 2 Nummer 2 KiQuTG), anhand derer die Weiter- 
entwicklung der Qualität und Verbesserung der Teilhabe sowie die in § 3 Absatz 4 Num-
mer 1 KiQuTG genannten Fortschritte fachlich nachvollzogen werden können. 

Durch die Verbesserung der finanzierten Krippen-Fachkraftschlüssel sind die Träger in der Lage, 
zusätzliches pädagogisches Personal einzustellen. Dadurch werden die tatsächliche Relation zwischen 
pädagogischen Fachkräften und Kindern in der pädagogischen Arbeit verbessert und die Spielräume 
des pädagogischen Personals für die mittelbare pädagogische Arbeit erweitert. Dies wird sich in der 
amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik bzw. in den auf Grundlage der im Rahmen der Kinder-  
und Jugendhilfestatistik erhobenen Daten vom Statistischen Bundesamt ermittelten Personal-
schlüsseln vom Trend her abbilden. 

Einen unmittelbaren Rückschluss auf die erreichten Qualitätsverbesserungen lassen die 
Daten der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik aus methodischen Gründen nicht 
zu: Zwischen dem  Personal schlüssel laut Statistischem Bundesamt und dem Fachkraft-
schlüssel gemäß dem LRV gibt es auf grund abweichender inhaltlicher Abgrenzungen 
rechnerische Unterschiede. Die Personal    schlüssel werden vom Statistischen Bundesamt auf Ba-
sis von Einrichtungserhebungen im Rahmen der amtlichen Kinder-  und Jugendhilfestatis-
tik ermittelt und umfassen neben den eigentlichen Fachkräften (i. d. R. Erziehe rinnen und Er-
zieher sowie Sozialpädagogische Assistentinnen und Assistenten) auch weitere Gruppen  
wie z. B. Praktikantinnen und Praktikanten sowie Tätige im Freiwilligen Sozialen Jahr. Darüber   
hinaus wird Personal mitgezählt, welches die Träger über die Vorgaben des LRV ggf. hinaus eingestellt  
hat, wie z. B. im Rahmen des Hamburger Landesprogramms „Kita-Plus“, des Bundesprogramms 
„Sprach- Kitas“ oder im Vorgriff auf die bereits beschlossenen Verbesserungen des Fachkraftschlüssels.

Durch den neu in den LRV eingefügten § 23 hat die BASFI die Möglichkeit, anlassunabhängig die 
Einhaltung der Bestimmungen des LRV zu überprüfen. Es ist geplant, im Zeitraum von 2020 bis 2025 
alle rund 1.100 öffentlich geförderten Kitas einmal zu überprüfen. Die Prüfergebnisse werden darüber 
Auskunft geben, ob und inwieweit die vereinbarten Personalstandards von den Trägern vertragsgemäß 
eingehalten werden.



11

Anhang zum Vertrag  
zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der  

Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege

III. Analyse der Ausgangslage in den ausgewählten Handlungsfeldern nach § 2 Satz 1 KiQuTG 
und/oder ausgewählten Maßnahmen nach § 2 Satz 2 KiQuTG anhand möglichst vergleichbarer 
Kriterien 

1. Herleitung der Entwicklungsziele anhand fachlicher Kriterien i. S. v. § 3 Absatz 1 KiQuTG (s. auch 
Orientierungshilfe für Kriterien zur Analyse der Ausgangslage der Länder, Anlage 2). 

Handlungsfeld 2 – Fachkraft-Kind-Schlüssel
Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation durch Anhebung des Fachkraftschlüssels auf 1:4 
im Krippenbereich

In ihrer vom BMFSFJ in Auftrag gegebenen Expertise ermittelten Susanne Viernickel und Kirsten 
Fuchs-Rechlin einen Fachkraft- bzw. Personalschlüssel von 1:1,4 für Kinder im ersten Lebensjahr 
und einen Fachkraftschlüssel von 1:2,7 für die Ein- und Zweijährigen, um – bei Berücksichtigung von 
Zeiten für mittelbare Pädagogik und von Ausfallzeiten – die von ihnen empfohlenen Fachkraft-Kind-
Relationen von 1:2 bzw. 1:4 im pädagogischen Alltag zu erreichen (Viernickel, S.; Fuchs-Rechlin, K. 
 (2015): Fachkraft-Kind-Relationen und Gruppengrößen in Kindertageseinrichtungen. Grundlagen, 
Analysen, Berechnungsmodell. In: Viernickel, S.; Fuchs-Rechlin, K.; Strehmel, P.; Preissing, C.; Bensel, J.;  
Haug-Schnabel, G.: Qualität für alle. Wissenschaftlich begründete Standards für die Kindertages-
betreuung. Freiburg i. Br.: Herder. S. 11–130).

Bei einem Fachkraftschlüssel von 1:5,1 (2018) im Krippenbereich besteht für Hamburg daher trotz 
der bereits umgesetzten Qualitätsverbesserungen weiter dringender Handlungsbedarf in diesem 
Handlungsfeld. Das Zustandekommen einer Volksinitiative zur Verbesserung der Personalausstattung 
im Kita-Bereich zeigt, dass dieser dringliche Handlungsbedarf von weiten Teilen der Elternschaft, den 
pädagogischen Fachkräften und Leitungskräften in den Einrichtungen ebenfalls gesehen wird (siehe 
hierzu auch unter III. 2.)

2. Darstellung der Beteiligung nach Maßgabe des § 3 Absatz 3 KiQuTG.

In Hamburg besteht ein breiter Konsens bei Kita-Anbietern, dem Landeselternausschuss „Kinderta-
gesbetreuung“ und Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertretern über die Notwendigkeit 
einer weiteren Verbesserung der Fachkraftschlüssel im Kita-Bereich, insbesondere im Krippenbereich.

Diese breite Zustimmung zur Verbesserung der Fachkraftschlüssel drückt sich einerseits in der 
Ende 2014 zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und den Kita-Anbietern abgeschlosse-
nen Eckpunktevereinbarung zur mittel- bis langfristigen Verbesserung des Krippen-Fachkraft-
schlüssels und entsprechenden Beschlüssen der Kita-Vertragskommission aus, andererseits in der 
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zustande gekommenen Volksinitiative „Mehr Hände für Hamburger Kitas“. Die Volksinitiative wur-
de vom Kita-Netzwerk Hamburg initiiert. Das Kita-Netzwerk ist ein trägerübergreifendes Bünd-
nis aus Eltern, pädagogischen Fachkräften und Leitungskräften, das vom Landeselternausschuss 
„Kindertagesbetreuung“, ver.di Hamburg sowie der GEW Hamburg unterstützt wird (siehe unter   
www.kitanetzwerk-hamburg.de/unterstuetzer.html).

Die Einigung der Freien und Hansestadt Hamburg mit der Volksinitiative über die Verbesserung der 
Personalstandards in den Hamburger Kitas war Anlass für die durch die Hamburger Bürgerschaft 
beschlossene Verbesserung des Krippen-Fachkraftschlüssels im Herbst 2018 (siehe auch unter I.1.).

Die Einbeziehung der Kita-Anbieter, des Landeselternausschuss „Kindertagesbetreuung“ und der 
Sozialpartner fand darüber hinaus in Gremien und in gesonderten Gesprächen statt.

IV. Finanzierungskonzept

1. Darlegung der Mittel, die bereits für die ausgewählten Handlungsfelder nach § 2 Satz 1 KiQuTG 
und/oder ausgewählten Maßnahmen nach § 2 Satz 2 KiQuTG vom Land eingesetzt wurden.

Die Aufwendungen für pädagogisches Personal im Krippenbereich betrugen 2018 rund 250,3 Mio. Euro.

2. Darlegung der Mittel, die aufgrund der verbesserten Einnahmesituation des Landes für die Umset-
zung der konkreten Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Qualität in den ausgewählten  Hand-
lungsfeldern nach § 2 Satz 1 KiQuTG und/oder konkreter Maßnahmen nach § 2 Satz 2 KiQuTG 
eingesetzt werden sollen.

und

3. Zuordnung der Mittel, aufgeschlüsselt nach:
 — den ausgewählten Handlungsfeldern nach § 2 Satz 1 KiQuTG und den dazu vorgesehe-

nen konkreten Maßnahmen
und/oder
— nach konkreten Maßnahmen gemäß § 2 Satz 2 KiQuTG.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Mehraufwendungen, die durch die Verbesserung des Krippen- 
Fachkraftschlüssels in den Jahren 2019 bis 2022 gemäß Haushaltsplanung rechnerisch entstehen.  
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Gesondert ausgewiesen sind die jeweiligen Finanzierungsanteile vom Bund und von der Freien und 
Hansestadt Hamburg. 

Die Umsetzung der ab dem 1. August 2019 gesetzlich vorgesehenen Änderungen des § 90 SGB VIII ist 
im Land sichergestellt. Das Land wird die ihm aus dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und 
zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung zustehenden Mittel für Maßnahmen zur Weiterentwick-
lung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertages-
pflege gemäß dem  KiQuTG einsetzen.

Kosten für Maßnahmen nach dem Handlungsfeld 2:
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2. Darlegung der Mittel, die	aufgrund der verbesserten Einnahmesituation des Landes für 

die Umsetzung der konkreten Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Qualität in den 

ausgewählten  Handlungsfeldern nach § 2 Satz 1 KiQuTG und/oder konkreter Maßnah-

men nach § 2 Satz 2 KiQuTG eingesetzt werden sollen. 

 

und 

 

3. Zuordnung der Mittel, aufgeschlüsselt nach 

- den ausgewählten Handlungsfeldern nach § 2 Satz 1 KiQuTG und den dazu vorge-

sehenen konkreten Maßnahmen 

und/oder 

- nach konkreten Maßnahmen gemäß § 2 Satz 2 KiQuTG. 

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Mehraufwendungen, die durch die Verbesserung des 

Krippen-Fachkraftschlüssels in den Jahren 2019 bis 2022 gemäß Haushaltsplanung rechne-

risch entstehen. Gesondert ausgewiesen sind die jeweiligen Finanzierungsanteile vom Bund 

und von der Freien und Hansestadt Hamburg.  

Die Umsetzung der ab dem 1. August 2019 gesetzlich vorgesehenen Änderungen des § 90 

SGB VIII ist im Land sichergestellt. Das Land wird die ihm aus dem Gesetz zur Weiterent-

wicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung zustehenden Mittel für 

Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Ta-

geseinrichtungen und in der Kindertagespflege gemäß dem  KiQuTG einsetzen. 

Kosten für Maßnahmen nach dem Handlungsfeld 2: 

Finanzieller Mehrbedarf für die Verbesserung des Krippen-Fachkraftschlüssels 
von 2019 bis 2022 

Jahr  Insgesamt Anteil Bund Anteil Hamburg 

2019 24.090.000 € 10.909.826 € 13.180.174 € 

2020 49.641.000 € 21.974.558 € 27.666.442 € 

2021 76.416.000 € 44.104.022 € 32.311.978 € 

2022 77.180.000 € 44.104.022 € 33.075.978 € 

Insgesamt 227.327.000 € 121.092.428 € 106.234.572 € 

  

4. Benennung der Kriterien (vgl. § 3 Absatz 2 Nummer 2 KiQuTG), anhand derer die Weiterentwick-
lung der Qualität und Verbesserung der Teilhabe sowie die in § 3 Absatz 4 Nummer 1 KiQuTG  
genannten Fortschritte finanziell nachvollzogen werden können.

Die Weiterentwicklung der Qualität im Krippenbereich kann anhand der zusätzlich finanzierten  
Erziehungswochenstunden (siehe 3. c. und d.) sowie einer ex-post-Analyse der Entwicklung der Auf-
wendungen für Erziehungswochenstunden im Krippenbereich auf Basis von Daten der Hamburger 
Kita-Abrechnungsdatenbank nachvollzogen werden.
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